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eifen flach eingedrückt . Zweckmäfsiger Weife wird auch gewöhnlich das

Gefach mit einem glatt geftrichenen Streifen umrahmt. Die Verzierung

mufs vorgenommen werden , fo lange der Putz noch halb feucht ift. Ehe

er ganz trocknet , wird das Ornament und der Randftreifen mit Weifs¬

kalk bemalt .
Der Putz wurde bei älteren füddeutfchen , bezw. fchweizerifchen

Fachwerkbauten mitunter auch benutzt , um den zur Verzierung angebrachten,

oft aus krumm gewachfenem Holze hergeftellten Btigenkreuzen reichere Um¬

rifslinien zu geben , ohne das PIolz der ganzen Stärke nach fo ausfchneiden

zu müffen , was auch für die Ausmauerung fehl* unbequem gewefen wäre.

Gladbach 388) theilt das in Fig . 290 wiedergegebene Beifpiel aus Stein am

Rhein mit. Das feinere Ornament wurde nur einige Millimeter tief aus

dem Holze herausgefchnitten , der Grund rauh gemacht und diefer dann

mit dem Kalkbewurf und dem weifsen Anftrich des Gefaches bedeckt .

c) Sonftige Einzelheiten .

Die Bemeffung der Holzftärken von Fachwerkwänden hängt von mannigfachen l8° '

Umftänden ab . Aufser von dem Einflufs, welcher in aufsergewöhnlichen Fällen fich der

durch Belaftungen , Seitenfehübe oder , fo bei nur an den Enden unterfttitzten Wänden ,
Ho,zth<;lle-

durch die Spannweiten und die Beziehungen zu den Balkenlagen geltend machen

kann , find für gewöhnlich die Querfchnittsmafse von der Art der Fachausfüllung

und von der Anordnung des Putzes abhängig . Solche gewöhnliche Fälle würden

in Bezug auf die Raumabmeffungen nach oben abzugrenzen fein mit etwa 3,o bis

3,5 m Stockwerkshöhe , 5 m Tiefe und 6 bis 7 m Länge der Räume in Wohngebäuden .

Aber auch hierbei würde die Anzahl der über einander folgenden Stockwerke in

Betracht gezogen werden müffen und bei mehr als zwei Gefchoffen eine Verftärkung

der Querfchnittsmafse im unteren nöthig werden , weil eine Verftärkung der Trag¬

fähigkeit durch Vergröfserung der Ständerzahl gewöhnlich , wenigftens bei fichtbar

bleibendem Holzwerk an Umfaffungswänden , ausgefchloffen ift.

Von der Stärke der Ständer in Richtung der Wanddicke ift die aller anderen

Verbandshölzer abhängig , wefshalb die erftere zunächft zu beftimmen ift . Der ein-

fachfte Fall für Feftftellung derfelben bei gewöhnlichen Ausführungen im oben er¬

wähnten Sinne ift der der beiderfeits unverputzten Wand . Es wird dann der Ständer

fo dick , wie die Ausfüllung (Fig . 291 ) , wenn nicht noch 1,5 bis 2,o cm für eine

Fig . 291 . Fig . 292 . Fig . 293.

.

Fig . 290 388 .)

%5 n . Gr .

äufsere Abfafung der Kanten hinzugegeben werden foll (Fig . 292) . Die geringfte

Dicke der Ausfüllung ift von der Art derfelben abhängig , wie früher befprochen .

Für !/a Stein ftarke Backfteinausmauerung würde fich demnach eine Ständerdicke

von 12,o cm , bezw . von 13,5 bis 14,0 cm ergeben .

Das Mafs von 12 cm gilt auch für die beiderfeits verputzte ^2 Stein ftarke

Wand , wenn der Putz auf dem . Mauerwerk eben fo dick gemacht wird , wie auf dem

Holze , was am bequemften und defshalb auch am gebräuchlichften ift . Da der

3S8) In : Der Schweizer Holzftil . II . Serie . Zürich 1883. S . 4.



Rohrputz aber mehr Dicke beanfprucht , als für den Mauerputz nöthig ift , für den
man durchfchnittlich etwa 1,5 cm rechnen mufs , fo fetzt man mitunter das Holzwerk
5mm hinter die Fachausmauerung zurück , woraus fich die Dicke der Ständer für
eine zweifeitig geputzte Wand (Fig . 293 ) zu 11,0 cm , für eine einfeitig geputzte Wand
zu 11,5 cm und für eine folche mit äufserer Abfafung (Fig . 294) zu 13,0 bis 14,5 cm
berechnet .

Fig . 294 . Fig . 295 . Fig . 296.
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Fig . 298. Fig . 299.Fig . 297.

la5 n . Gr .

Werden nur die Gefache verputzt , fo mufs die Ständerdicke um die Putz-
ftärke , alfo durchfchnittlich 1,5 cm für eine Seite vermehrt werden . Bei einer 1 Stein
ftarken Wand mit beiderfeitigem Putz (Fig . 295 ) bündig dem Holzwerk erhalten die
Ständer dann 15,0 cm Dicke und bei äufserer Abfafung der Kanten 16,5 bis 17,o cm
(Fig . 296) .

Für die Ständer von Umfaffungswänden , die innen ganz , aufsen in den Ge¬
fachen geputzt find (Fig . 297 u . 298) wird die Dicke unter den gemachten An¬
nahmen 13,5 , bezw . 15,o bis 15,5 cm betragen .

Für die 1 Stein ftarke Wand und die anderen Ausfüllungsweifen mufs die
Berechnung nach einem anderen , der Fachdicke entfprechenden Grundmafse erfolgen .

Die für die 1/2 Stein ftarke Ausmauerung berechneten Ständerdicken erfcheinen
nun , wenn man von einem äufseren Vorfprunge abfehen will , häufig zu fchwach;
namentlich in unteren Gefchoffen , da man bei der mittleren Entfernung von 1 m
von Mitte zu Mitte der Ständer und der angegebenen Stockwerkshöhe 15 bis 18 cm
im Quadrat als einen angemeffenen Querfchnitt anfieht . Um diefen zu erhalten ,
müffte man die Ständer in der Richtung der Wand entfprechend verbreitern , u'as
nach den Ausführungen in Art . 152 (S . 156 ) nicht zweckmäfsig ift .

Ein fehr gutes Auskunftsmittel für diefen Fall wäre , wfie fchon in Art . 178
(S . 201 ) angedeutet wurde , die Anordnung eines inneren Ständervorfprunges und
die Ausführung des Putzes auf Latten , Lattengeflechten oder Drahtgeweben , die an
den Ständern befeftigt werden und der Wand zu den fo nützlichen Hohlräumen
verhelfen (Fig . 299) .

Da wo innere Vorfpriinge geftattet find , läfft fich die nöthige Ständerdicke
leicht ohne das eben angegebene Mittel befchaffen.

Für gröfsere Stockwerkshöhen und feitliche Beanfpruchung nimmt man Ständer¬
dicken bis zu 26 cm an oder verdoppelt einzelne Hauptftänder .

Die Eck - und Bundftänder werden nach einer der in Art . 152 (S . 156) ange¬
gebenen Weifen um 2,5 bis 4,o cm verftärkt . Die Thür - und Fenfterftänder erhalten
gewöhnlich quadratifchen Querfchnitt . Dies gilt im Allgemeinen auch für die
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Zwifchenftänder bei geringer Dicke , da man es meift liebt , bei fichtbar bleibendem

Holzwerk alle Ständer gleich breit zu machen und Ausnahmen nur etwa für die

Eckftänder zuläfft. Wird diefe Rückficht nicht genommen , fo kann man die Breite

der Zwifchenftänder , namentlich bei enger Stellung und gröfserer Dicke , fo wie

bei Verriegelung derfelben , bis auf 12 cm einfchränken .
Die übrigen Verbandhölzer macht man in der Regel auf beiden Seiten bündig

mit den Ständern ; fie erhalten alfo diefelbe Dicke , wie diefe . Eine Ausnahme bildet

die Schwelle , welche oft , wie in Art . 151 (S . 152) ausgeführt wurde , nach ein

oder zwei Seiten eine Verbreiterung von 3 bis 4 cm zur Auflagerung der Dielung

erhält , während ein bei Umfaffungswänden nach aufsen beliebter Vorfprung als

fchädlich bezeichnet werden muffte . Die Höhe der Grundfchwellen wird zwar mit¬

unter zu 13 cm angenommen , was aber nur bei leichten Gebäuden zu vorübergehenden

Zwecken zuläffig ift , da die Sicherung gegen Durchfacken der Wände , in Folge

ungleichmäfsigen Setzens der Grundmauern (vergl . Art . 151 , S . 152) , und eben fo

die Herftellung haltbarer Eckverbindungen eine Höhe von 18 bis 24 cm erfordert .

Das gleiche Höhenmafs ift aus letzterem Grunde , fo wie wegen der Schwächung

durch die Verkämmungen mit den Balken und der nur auf den letzteren ftattfindenden

Unterftützung auch für die Saumfchwellen nöthig .

Liegen Ständer und Deckenbalken immer lothrecht über einander , fo genügt

für das Rahmholz eine Höhe von 12 bis 16 cm ; wird daffelbe jedoch durch Balken

belaftet , fo mufs man es , wie die Schwellen , mit 18 bis 24 ctn bemeffen , je nach

der Deckenlaft , bezw . der Ständerentfernung .
Die Streben macht man gewöhnlich fo breit wie die Zwifchenftänder . Da

diefe fchräg auffteigenden Hölzer bei gleicher Breite breiter ausfehen , als die loth-

rechten , fo füllte man fie eigentlich etwas fchmaler als letztere machen , wenn das

Holz fichtbar bleibt .
Die Riegel erhalten ebenfalls gewöhnlich die Breite der Zwifchenftänder als

Höhe ; doch kann man diefe nach den Ausführungen in Art . 155 (S . 167) bis auf

9 cm ermäfsigen . Die Thür - und Fenfterriegel dagegen macht man fo hoch , wie

die Breite der entfprechenden Ständer , wenn nicht fehr breite Oeffnungen befondere

Verftärkungen bedingen . Die Bruftriegel brauchten nicht höher gemacht zu werden ,

als die Zwifchenriegel .
Die älteren deutfchen 389) und franzöfifchen Fachwerkbauten zeigen einen fehr viel beträchtlicheren

Holzaufwand, als die neueren .

Ungewöhnliche Beanfpruchungen und Stockwerkshöhen machen ftatifche Er¬

mittelungen der Holzftärken nothwendig . Daffelbe gilt von Wänden , die nur an

den Enden unterftützt find und auf erhebliche Weiten fich frei zu tragen haben oder

durch Balkenlagen belaftet find.
Der Feuerficherheit wegen mufs alles Holzwerk von den Schornfteinwandungen

einen genügenden Abftand haben , der in der Regel durch die Bauordnungen feft,

aber auch verfchieden grofs beftimmt ift.
Häufig wird in der Bemeffung diefes Abftandes ein Unterfchied gemacht , je nachdem das Holzwerk

frei liegt oder mit Blech oder Mauerwerk bekleidet ift. Im erfteren Falle fchwanken die Mafse zwifchen

8 und 15cm, im letzteren zwifchen 5 und 8 cm - Doch fällt diefe Unterfcheidung mitunter auch weg. So

mufs im Grofsherzogthum Heften wenigftens 12 cm Raum zwifchen der Aufsenfeite des Schornfteines und

dem nächft gelegenen Holze in allen Fällen verbleiben .

l8t .
Anfchlufs

von
Schornfteinen .

3S9) Eine Zufammenftellung von Querfchnittsabmeflungen niederfächfifcher Bauwerke giebt : Liebold , B . Mittelalter¬

liche Holzarchitektur etc . Halle 1874 . S. 10.
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Baumeifter befürwortet in feiner »Normalen Bauordnung « 890) den Abftand von 10 cm , bezw . 5 cm
für offenes , bezw . verkleidetes Holzwerk .

Die Einhaltung des vorgefchriebenen Abftandes veranlafft entweder zu einer
Unterbrechung des Verbandes der Fachwerkwand , wenn der Schornftein in diefelbe
eingefchaltet werden foll, oder , wenn man diefe Verbandsftörung nicht haben will ,
dazu , den Schornftein in genügender Entfernung von der Wand aufzumauern .

Fig . 301

Fig . 300 .

Fig - 303

Fig . 304 .

' ■so n - Gr .

Fig . 302 .

Im erften Falle kommt man zu ähnlichen Anordnungen , wie fie in Fig . 300
und 301 dargeftellt find , wobei die Wandftänder den geringften zuläftigen Abftand
hier zu ^2 Stein bemeffen) von der Schornfteinwand haben . Die Rückficht auf eine

paffende Aufftellung der Zimmeröfen , deren Entfernung vom Holzwerk , je nach
ihrer Art verfchieden , ebenfalls durch die Bauordnungen feft geftellt ift , kann jedoch
einen gröfseren Abftand derfelben häufig veranlaffen . Auf die fich ergebende
Ständerentfernung find Schwelle und Rahmen auszufchneiden , fo wie alle Riegel weg-
zulaffen. Eine Verbindung kann man durch Eifenanker wieder herftellen .

Im zweiten Falle kann man , je nach dem vorgefchriebenen Abftande des Holz¬
werkes , verfchieden verfahren . Ift ein geringer Abftand für verkleidetes Holzwerk
zuläffig , fo kann man die wagrechten Verbandftücke auf die Hälfte ihrer Stärke
neben dem Schornftein ausfchneiden und diefen dann mit feiner Wand dicht an die
Fachwerkwand heranrücken , wobei der Raum zwifchen Holz und Schornftein guto
auszumauern ift (Fig . 302 ) ; der Längenverband der Fachwerkwand bleibt dann
genügend bewahrt . Ift dagegen diefer geringe Abftand nicht erlaubt , fo mufs man
die Schornfteinwand nach der Seite der Fachwerkwand hin entweder 1 Stein
ftark machen , wie Fig . 303 zeigt , in welcher die Ständer in die nächfte zuläffige
Stellung gerückt find ; oder man mufs zwifchen Wand und Schornftein einen Hohl¬
raum anordnen , der am zweckmäfsigften V2 Stein Weite erhält (Fig . 304) . Diefer
Hohlraum kann bei feiner verdeckten Lage zu Feuersgefahr führen , wenn aus Un-
kenntnifs deffelben in ihn ftatt in den Schornftein Ofenrauchrohre eingeführt werden .
Diefer Gefahr würde man durch vollftändige Freiftellung der Schornfteine entgehen ,
dadurch aber fehr unangenehme Schmutzwinkel erzeugen . Es empfiehlt fich daher ,

390) Wiesbaden 1880.
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die Hohlräume beizubehalten , fie aber mit einem geeigneten Material , etwa Afche ,
auszufüllen und Ofenrohrftücke gleich beim Bau mit einzumauern 391) .

Fig . 305 zeigt die Ausnutzung des Hohlraumes zu einem kleinen Wandfehrank ;
in der einen Wand ift dabei der Längen verband ungeftört , in der anderen unter¬
brochen zu denken . Diefe Verwendung ift nicht ohne Bedenken , da fie ganz forg-

fältige Mauerung der Schornfteinwände vorausfetzt . Enthalten diefelben nicht voll
mit Mörtel gefüllte Fugen , fo liegt die Gefahr nahe , dafs das Gerümpel , welches
in folchen Schränkchen unbeauffichtigt aufbewahrt zu werden pflegt , in Brand geräth .

Bisher war nur von Schornfteinen für gewöhnliche Heizftellen die Rede . Für
ftärkere Feuerungen find in der Regel gröfsere Wanddicken der Schornfteine vor-

gefchrieben , und es können gröfsere Abftände vom Holzwerk beftimmt werden . Dem

entfprechend müffen auch die mitgetheilten Anordnungen geändert werden .
Die Verbindung von Schornfteinen mit Fachwerkwänden führt immer zu faft

unvermeidlichen Riffebildungen neben den erfteren , da diefe fich fetzen , was bei
den letzteren durch die Ständer verhindert wird . Etwas kann dies durch Verwendung
von wenig fchwindendem Mörtel , etwa Kalk -Cement -Mörtel , für die Aufmauerung
der Schornfteine gemildert werden . Reiner Cement -Sand -Mörtel empfiehlt fich nicht

hierzu , ift auch nicht überall für diefen Zweck erlaubt .
Da aber die Anwendung folchen Mörtels auch die Ausführung von langen

(bis zu 6 m Länge ) , ^2 Stein ftarken Scheidewänden ohne alles Holzwerk , aufser zu

den Thüren , geftattet , fo würde man den Unannehmlichkeiten der Verbindung der

Fachwerkwände mit den Schornfteinen am beften entgehen , wenn man mehr , als

bisher , möglichft von der Ausführung von Fachwerkwänden in Gebäuden mit maffiven

Umfaffungen abfehen würde .
Für die formale Ausbildung des Holz -Fachwerkbaues bieten uns , wie fchon

mehrfach geftreift wurde , die älteren Bauwerke Deutfchlands , Frankreichs , Eng¬
lands , Hollands und der Schweiz vortreffliche Vorbilder , insbefondere in der Aus¬

kragung der Gefchoffe und deren Behandlung , im Schnitzwerk an Ständern ,
Schwellen , Bügen , Kopfbändern , Balkenköpfen u . f. w . Gefcluckte Nachahmungen
derfelben find verhältnifsmäfsig feiten , eben fo freie Verwerthung der von ihnen

gebotenen Motive . Zumeift befchränkt man fich auf eine etwas fchematifche Be¬

handlungsweife des Holzes durch Abfafungen der Kanten , auf das Vorfpringen pro -

filirter Balkenköpfe ohne gleichzeitigen oder mit fehr befchränktem Vorfprung der

Gefchoffe, auf Anwendung von Andreaskreuzen u . dergl . , fo wie auf Ausftattung der

Oeffnungen mit Schutzdächern und der Giebel mit durchbrochenen Brettfüllungen

u . a . m . Ein Fortfehritt ift allerdings in dem immer mehr fich geltend machen¬

den Beftreben zu verzeichnen , das Holzwerk wieder , wie in jenen befferen Zeiten ,

Achtbar zu laffen , obgleich hierin vielleicht mitunter etwas zu weit gegangen wird,

indem die Witterungsverhältniffe in vielen Fällen Schutzverkleidungen , über die in

Kap . 12 noch die Rede fein wird , als angezeigt erfcheinen laffen , für welche übrigens

auch an zahlreichen alten deutfehen Bauten , insbefondere der Rhein - und Mofel-

Gegenden , fo wie vom Harze , Beifpiele zweckmäfsiger und zugleich malerifcher

Verwendung des Schiefers und auch der Holzfchindeln vorliegen .

Wenn auch hier auf die formale Ausbildung der Fachwerkbauten felbft nicht

eingegangen werden kann , manches darauf Bezügliche fchon im Vorhergehenden

182.
Formale

Behandlung.

391) In Theil III , Band 4 diefes «Handbuches « wird weiter hiervon die Rede fein .
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berührt wurde , fo mufs doch Einiges erörtert werden , was zugleich zur con-
ftructiven Geftaltung gehört , indem es die Dauer der Holztheile zu fördern be-
ftimmt ift.

Etwas hierzu Gehöriges ift die Behandlung der beliebten Abfafungen an
Schwellen und Riegeln . Die gewöhnliche Weife ift die in Fig . 306 dargeftellte .
Hierbei bleibt aber das an der Fachausfüllung herunterlaufende Waffer in den von
Ständern und Riegeln gebildeten oberen Winkeln , fo wie auf den an letzteren hinter
den Fafen etwa verbliebenen wagrechten Ebenen ftehen . Beffer ift daher die bis
in den Winkel und über den ganzen Vorfprung ausgedehnte Abfafung (Fig . 307 ) ,

Fig . 306. Fig . 307. Fig . 308.

n . Gr .

noch beffer aber die in Fig . 308 392 ) gezeigte Art derfelben . Beide Anordnungen
können dem Ausfehen der Wand nur wenig fchaden .

Erwähnung mag hier finden , dafs es zu dauernder Erhaltung der am Holze
angebrachten Verzierungen unbedingt nothwendig ift , diefelben aus dem vollen
Holze zu fchnitzen , und es nicht zuläffig ift, folche in einzelnen Theilen an die Ver¬
bandhölzer anzunageln oder gar anzuleimen . Schnitzereien laffen fich beffer an
Langholz , als an Hirnholz ausführen ; defshalb find auch die frei vorftehenden
Balkenköpfe nicht befonders für reiches Schnitzwerk geeignet , fondern mehr für
quer durchlaufende Kehlungen , bei denen auf Bildung von Tropfkanten Rückficht
genommen ift . Da das Hirnholz mehr zur Aufnahme von Waffer neigt , als Lang¬
holz , fo . ift eine Verkleidung des erfteren nicht zu verwerfen . Defshalb ift
denn das in der füdweftdeutfchen Holz -Architektur bei den geringen Gefchofsvor-
fprtingen angewendete Verbergen der Balkenköpfe hinter profilirten , über die ganze
Wandlänge fortlaufenden Deckbrettern (vergl . Art , 159 , S . 178 ) nicht blofs eine die
Freiheit der Anordnung , fondern auch eine die Dauer begünftigende Mafsregel .

Nicht vorfichtig getrocknetes Holz reifst in der Faferrichtung auf und erhält
fo oft fehr tief gehende Spalte , durch die das Waffer in das Innere eindringt .
Daher ift die mitunter angewendete Verkleidung der Verband - _ .

Fig . 309 .
hölzer mit Brettern , welche an den Kanten unterfchnitten find
und mit welchen der Putz bündig liegt , nicht ganz zu verwerfen p

'"
7,1 ft

(Fig . 309) . Dagegen ift die Nachahmung einer weit ausgedehnten ' ^ - - ‘

Anordnung ähnlicher Art , wie fie nach Gladbach 3 9 3) in der ij2. n Gr
392) Unter Benutzung einer Angabe von O . Schmidt in : Die Arbeiten des Zimmermanns . Jena .
393) Der Schweizer Holzftyl . Darmftadt 1868 (S. 3) — und : Die Holzarchitektur der Schweiz . 2. Aufl . Zürich und

Leipzig 1885 (S. 71).
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Schweiz vorkommt , nicht zu empfehlen . Sie befteht in der Nachbildung eines reichen
Fachwerkes mit gehobelten und mit Oelfarbe angeftrichenen Brettern , welche nach
dem Ausmauern auf das roh gezimmerte magere Holzgerüft aufgenagelt und deren
Zwifchenräume geputzt werden .

Eine jetzt faft allgemein in Anwendung kommende Mafsregel , die mit dem
Sichtbarlaffen des Holzwerkes zufammenhängt und neben der Verbefferung des Aus-
fehens hauptfächlich die Erhöhung der Dauer des Holzes bezweckt , ift der Anftrich
deffelben mit Oelfarbe , häufig unter Nachahmung des Fladers , und zwar zumeift in
einem Tone , der dem alternden Holze durch die Natur felbft allmählig verliehen wird.
Der Zweck , die Dauer des Holzes zu erhöhen , wird bei nicht ganz trockenem Holze
nicht erreicht , fonder-n eher das Gegentheil , da durch den Oelfarbenanftrich das
Holz am Austrocknen verhindert wird ; auch eine fchönere Farbe kann dem neuen
Holze durch andere Mittel verliehen werden , ohne ihm einen deckenden Ueberzug
geben zu müffen , wie im nächften Kapitel noch zu befprechen ift . Doch ift letz¬
terer , fo wie farbiges Bemalen einzelner Theile , um eine reichere Wirkung zu er¬
zielen , durchaus zuläffig, wenn der Anftrich nicht , wie der mit Oelfarbe , den Zutritt
der Luft zum Holze ganz abfchliefst .

Zu erwähnen ift hier , dafs das in Siiddeutfchland , zum Theile im Harz , in der Schweiz und in
anderen Gebirgsgegenden , zumeift für den Fachwerkbau benutzte Rothtannenholz (Fichte ) , fo weit es der

Wirkung der Sonne ausgefetzt ift , nach und nach eine durchfichtige , glänzend rothe Farbe annimmt , während
es an den Schattenfeiten afchgrau wird . Die malerifche Wirkung , welche die rothe Naturfarbe des Tannen¬
holzes (das Eichenholz wird im Wetter grau , das Lärchenholz braunroth ) in Verbindung mit den weifs

getünchten Gefachen und einer vielfarbigen Behandlung einzelner Holztheile , fo wie mit dem Grün des

umgebenden Pflanzenwuchfes ausübt , mag wohl die Veranlaffung gegeben haben , dafs man bei den fchwei -

zerifchen Fachwerkbauten diefes Ziel oft rafcher durcli einen rothen Anftrich , aber nicht mit Oelfarbe ,
zu erreichen fuchte .

Die Holz -Fachwerkwände find als nicht maffive Wände in ihrer Anwendung i 83-
mit Rückficht auf Feuerficherheit mancherlei baupolizeilichen Befchränkungen unter -’IsfmmungE

'

worfen. Diefe find in den verfchiedenen Gegenden mehr oder weniger ftrenge ; auch
wird in den allgemeinen Bauordnungen gewöhnlich ein Unterfchied zwifchen Stadt
und Land oder zwifchen Orten mit gefchloffener und nicht gefchloffener Bauweife
gemacht . Die Beftimmungen erftrecken fich auf die Zuläffigkeit des Fachwerkbaues
für ganze Gebäude oder von Scheidewänden aus Fachwerk , auf die Höhe der Gebäude
und den Abftand derfelben von Nachbargebäuden , auf die Entfernung des Holz¬
werkes von Feuerftätten , Rauchrohren und Schornfteinen und die bezw. zu treffenden
Sicherungsvorkehrungen . Bezüglich der Anlage der Schornfteine vergl . Art . 181 .

Wegen der grofsen Mannigfaltigkeit der einfchlagenden Beftimmungen mufs hier von Mittheilung
derfelben abgefehen werden . Doch ift anzuführen , dafs Bawneißer in feiner »Normalen Bauordnung « 394)
auf Grund der Vergleichung der deutfchen Bauordnungen mittlere Forderungen hinüchtlich der Feuer¬

ficherheit feft geftellt hat , welche aber ebenfalls ohne Weitläufigkeiten nicht mitgetheilt werden können .

Die Anwendbarkeit des Holz -Fachwerkbaues ift vom bautechnifchen , wirth - i84-
t Werthfchät

fchaftlichen und äfthetifchen Standpunkte aus zu beurtheilen .
In bautechnifcher Hinficht wird derfelbe überall da zuläffig erfcheinen , fo weit

nicht die im vorhergehenden Artikel erwähnten Rückfichten auf Feuerficherheit den
Maffivbau vorfchreiben oder räthlich machen , wenn die Benutzungsweife der um¬
bauten Räume , fo wie die Möglichkeit , gefundes und trockenes Holz zu verwenden ,
Sicherheit für längere Dauer gewährleiften . Dabei find für die Herftellung der Um-

faffungswände noch die Wahl der geeignetften Conftructionen und unter Umftänden

394) Wiesbaden 1880.
Handbuch der Architektur . III . 2, a . 4
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(ungünftigen klimatifchen Verhältniffen , bezw . an befonders dem Schlagregen oder
Winde ausgefetzten Seiten ) noch das Hinzuziehen einer Wetterbekleidung voraus¬
zufetzen . Auch wird fich mit Rückficht auf fichere und längere Erhaltung zumeift

empfehlen , die Erdgefchoffe der Gebäude in Maffivbau und nur die oberen Gefchoffe
in Fachwerkbau herzuftellen .

Wegen ihrer Benutzungsweife füllten von der Errichtung in Holzfachwerk unter den ländlichen Ge¬

bäuden , für die derfelbe noch am meiften in Betracht kommt , ganz ausgefchloffen fein : Rindvieh - und

Schweineftälle , Küchen , Wafchkitchen , Molkereiräume , überhaupt Räume , in denen viel Feuchtigkeit und

Dunft entwickelt werden 395) .
Die Dauer des den Einwirkungen der Feuchtigkeit ausgefetzten Holzwerkes ift heutigen Tages

durchfchnittlich geringer anzufetzen als früher , da Eichenholz zu feiten geworden und daher , als zu theuer ,
kaum mehr in Frage kommt und auch kerniges Nadelholz feltener zu haben ift . Dem kann die Anwendung
künftlicher Confervirungsmittel , wie fie z . B . für Eifenbahnfchwellen und für Fufsböden mit Erfolg eingeführt
wurden , nicht abhelfen , da fie fabrikmäfsige Behandlung des zugerichteten Holzes verlangen und defshalb

für gewöhnlich und insbefondere für das ländliche Bauwefen nicht verwerthbar find 396) . Andere in neuerer

Zeit eingeführte und allgemein anwendbare Mittel zu gleichem Zwecke , welche im nächften Kapitel zu

befprechen find , beftehen in Anftrichen mit geeigneten Stoffen und find noch nicht verbreitet genug ,
dürften auch zeitweilige Erneuerung erfordern , fo dafs durch fie die erwähnte Thatfache nicht verändert

wird . Der - gröfseren Dauerhaftigkeit älterer Holzbauten war auch das langfame Bauen förderlich , welches

eine forgfältigere Auswahl und Behandlung des Holzes , namentlich genügendes Austrocknen vor der Ver¬

wendung , geftattete .
Zur Verdrängung des Fachwerkbaues tragen die Hebung der Ziegelfabrikation und die die Ver¬

breitung ihrer Erzeugniffe beglinftigenden vermehrten und verbefferten Verkehrsmittel nicht wenig bei .

Der Holz -Fachwerkbau kann dagegen in manchen Fällen vom bautechnifchen

Standpunkte aus nicht blofs als zuläffig, fondern fogar als empfehlenswert !! bezeich¬
net werden : fo wenn es fich um befonders fchnelle Herftellung von Bauten handelt ,
oder um Bauwerke für vorübergehende Zwecke oder um folche , die auf nicht trag¬
fähigem oder Erfchütterungen ausgefetztem Baugrunde auszuführen find . Auf erfterem
und letzterem Gebiete ift jedoch mit dem Holze das Eifen in erfolgreichen Wett¬
bewerb getreten .

Der für die Anwendung des Holz -Fachwerkbaues oft angeführte Grund des

Raumgewinnes wegen der geringeren Wandftärken ift nicht als ftichhaltig anzu¬
erkennen . Da , wo diefes Beftreben nach Raumgewinn gerechtfertigt wäre , bei
theuerem Grund und Boden , wie in den gröfseren Städten , ift die Anwendung diefer
Bauweife für Umfaffungswände nicht erlaubt oder grofsen Befchränkungen unter¬
worfen , für die Scheidewände aber in diefer Beziehung mit gar keinem oder ge¬
ringem Vortheil verknüpft , dem gegenüber die ihr anhaftenden , mehrfach befpro-
chenen Nachtheile (Bildung von Riffen in den Wänden , uugleichmäfsiges Setzen der
maffiven und der Fachwerkwände ) in das Gewicht fallen , zumal fie ohne oder nur
mit unerheblichem Mehraufwande durch den Bau mit Backfteinen in Cement -Kalk-
mörtel oder andere neuere Bauweifen unter Erhöhung der Feuerficherheit erfetzt
werden kann . Die grofse Ausdehnung , in der der Holz -Fachwerkbau in einigen
Gegenden noch im Inneren der Gebäude angewendet wird , kann daher in bautech -
nifcher Hinficht nicht gutgeheifsen werden .

Vom wirthfchaftlichen Standpunkte aus ift der Holz -Fachwerkbau überall da
als zuläffig zu bezeichnen , wo er fich wefentlich billiger als der Maffivbau ftellt ,

395) Vergl . hierüber : Lilly , F . Das landwirthfchaftliche Bauwefen . Braunfchweig 1880 — fo wie : Tiedemann , L . v .

Das landwirthfchaftliche Bauwefen . Halle 1882 .
396) Siehe : Gutachten der Akademie des Bauwefens über die zweckmafsigfte Art der Ausführung von Schulbauten .

Centralbl . d . Bauverw . 1883 , S . 67 .
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wobei aber die geringere Dauer , die gröfseren Unterhaltungskoften und die höheren
Feuerverficherungs -Prämien bei erfterem in Rechnung zu ziehen find .

Fiir das Herzogthum Braunfchweig hat 7Mly Vir) vergleichende Koftenberechnungen verfchiedener

Bauarten gemacht . Die aus diefen gewonnenen Verhältnifszahlen beziehen üch aber nur auf die Um*

faffungswände der Gebäude (für landwirthfchaftliclie Zwecke ) ohne Hinzuziehen der Grundmauern und

ohne Rücklicht auf alle übrigen Theile des Gebäudes . Danach ift Eichen -Fachwerk um 22 Procent theuerer

als Tannen -Fachwerk ; Bruchfleinmauerwerk um 11 Procent theuerer als Tannen -Fachwerk ; Backftein -

mauenverk um 52 Procent theuerer als Tannen -Fachwerk ; Eichen -Fachwerk um 9 Procent theuerer als

Bruchfleinmauerwerk ; Backfleinmauerwerk um 25 Procent theuerer als Eichen -Fachwerk , und Backflein¬

mauerwerk um 37 Procent theuerer als Bruchfleinmauerwerk .
Beim unmittelbaren Vergleich der Herflellungskoflen der Umfafiungswände eines gröfseren Gebäudes

ergiebt üch die Erfparnifs bei Ausführung in Tannen -Fachwerk gegenüber der in Bruchflein als verhältnifs -

mäfsig unerheblich . Dagegen kommen die Dauer und die jährlichen Unterhaltungskoften fehr in Betracht .

Lilly nimmt die Dauer von Tannen -Fachwerk bei Kuh - oder Schweineftällen zu 75 Jahren , bei Schaf - oder

Pferdeflällen zu höchftens 100 Jahren an , für maffive Gebäude dagegen eine geringfte Dauer von 150 Jahren ,

meiflens aber viel gröfser , bis zu 200 Jahren und darüber . Dabei Hellen üch die Unterhaltungskoften

der Umfafiungswände im Durchfchnitt eines längeren Zeitabfchnittes für den Fachwerkbau zu 0,35 bis

0,50 Procent und für den Mafüvbau bis zu 0,05 Procent von dem Neubau -Kapital für das ganze Gebäude heraus .

v . Tiedemann %98) hat eine vergleichende Berechnung für eine auf verfchiedene Weife ausgeführte

Scheune angeftellt und hat gefunden , dafs die jährlichen Gefammtkoflen , die üch aus Verzinfung des Bau -

Kapitals , laufender Unterhaltung und Verücherungs -Prämie für Gebäude und Scheuneninhalt zufammenfetzen ,

für Ziegelftein -Mafüvbau , Bruchftein -Mafüvbau , Kallcfand -Pifebau und ausgemauertes Fachwerk , üch bezw .
■wie 170,08 , 168,4 , 139,12 und 176,05 zu einander verhalten , wonach alfo der Bau mit ausgemauertem

Fachwerk den gröfsten jährlichen Aufwand verurfacht .
nimmt eine höhere Dauerzeit des Fachwerkbaues als Lilly an , und zwar für die verfchie -

denflen Gebäudegattungen und Bauweifen bei guter Ausführung und Inftandhaltung 100 bis 200 Jahre , bei

mittelmäfsiger 75 bis 175 Jahre . Aber auch er fetzt die Dauer entfprechender Mafüvbauten auf etwa das

Doppelte diefer Zeit .
Die Gegenden , in denen in Folge des Reichthums an gutem Bauholz und des

Mangels an geeignetem Material zur Ziegelfabrikation oder an Bruchfteinen der

Fachwerkbau nicht nur wirthfchaftlich vortheilhaft , fondern fogar nothwendig er-

fcheint , gehören jetzt zu den Ausnahmen und befchränken fich in Deutfchland auf

die waldreichen Gebirge , in denen aber oft der reine Holzbau vorzuziehen ift.

Ergeben die Betrachtungen vom bautechnifchen und wirthfchaftlichen Stand¬

punkte aus , dafs der Holz -Fachwerkbau fich weniger für ftädtifche Verhältniffe , als

für die von Land und Gebirge eignet , fo kommt man in äfthetifcher Hinficht zu

ähnlichen Folgerungen . Der Reiz der Holz -Fachwerkbauten beruht in ihrer maleri-

fchen Wirkung , während ihnen die der Monumentalität abgeht . Da nun die Anord¬

nungen , welche die erftere hervorbringen , aus feuerpolizeilichen Gründen in ge-

fchloffener Bauweife nicht mehr geftattet werden , fondern nur in vereinzelter , fo

wird fchon dadurch der kiinftlerifch durchgebildete Fachwerkbau auf die ländliche

Umgebung verwiefen , zu der er auch auf das allerbefte ftimmt .
Dafs eine künftlerifche und malerifche Wirkung mit verhältnifsmäfsig wenig

Mitteln und namentlich durch gefchickte Gruppirung der Mafien erzielt werden kann ,

zeigen uns noch zahlreiche erhaltene Beifpiele früherer Zeiten .

397) Vergl . die in Fufsnote 395 angegebene Quelle , S . 16. — Ein Auszug aus derfelben in : Wochbl . f . Arch . u . Ing .

1880, S . 294, 303, 328.
398) Vergl . die in Fufsnote 395 angeführte Quelle , S . 185.
399) In : Leitfaden für die Ermittelung des Bauwerthes von Gebäuden . Hannover 1888.
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